
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/5/17 2001/07/0054
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2001

Index

L37136 Abfallabgabe Müllabgabe Sonderabfallabgabe Sondermüllabgabe

Müllabfuhrabgabe Steiermark

L82406 Abfall Müll Sonderabfall Sondermüll Steiermark

Norm

AWG Stmk 1990 §2 Abs3 Z1;

Rechtssatz

Für die Quali9kation des Abfalles iSd § 2 Abs 3 Z 1 Stmk AWG 1990 ist es ohne Belang, ob die ö<entliche Müllabfuhr zur

Entsorgung der Abfälle in der Lage ist oder nicht.
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